
66 Rheinisches Ärzteblatt 8/2016

Rheinisches Ärzteblatt
Amtliche Bekanntmachungen

Spezialisierte fachärztliche Versorgung

Stichtag
09.05.2016 Arztgruppe

Name der 
Raumordnungs-
region

Kreise und 
kreisfreie Städte im 
Planungsbereich

Anästhesisten Fachinternisten Radiologen Kinder- und 
Jugendpsychiater

Bonn Bonn 
Rhein-Sieg-Kreis gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt

Duisburg/Essen

Duisburg 
Essen 
Kleve 
Mülheim 
Oberhausen 
Wesel

gesperrt gesperrt gesperrt 0,5

Düsseldorf

Düsseldorf 
Krefeld 
Mettmann 
Mönchengladbach 
Remscheid 
Rhein-Kreis 
Neuss 
Solingen 
Viersen 
Wuppertal

gesperrt gesperrt gesperrt 0,5

Köln

Köln 
Leverkusen 
Oberberg. Kreis 
Rhein.-Berg. Kreis 
Rhein-Erft-Kreis

gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt 

Legende:
Offene 
Planungsbereiche 

Versorgungsgrad über
140 % (§ 103 Abs. 1
Satz 3 SGB V)

Beschluss des Landesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen 
aus Juni 2016

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat die
Sperrung bzw. Öffnung von Planungsbereichen für die Nieder-
lassung als Vertragsarzt verfügt. Die für eine Arztgruppe offe-
nen Planungsbereiche sind gelb hinterlegt. 

Die Frist zur Einreichung eines Zulassungsantrages auf frei ge-
wordene Vertragsarztsitze beträgt in der Regel sechs Wochen
und ist im Einzelfall der Veröffentlichung des Aufhebungsbe-

schlusses des Landesausschusses im Rheinischen Ärzteblatt zu
entnehmen. Auf die weiteren Ausführungen im Rahmen der Ver-
öffentlichung des Aufhebungsbeschlusses wird verwiesen. Bei
Interesse kann beim zuständigen Zulassungsausschuss erfragt
werden, ob die zum genannten Beschlusszeitpunkt als frei aus-
gewiesenen Vertragsarztsitze noch frei sind. 

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat über-
dies gemäß § 103 Abs. 1 Satz 3 SGB V eine Feststellung zu tref-
fen, wenn der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad um
40 Prozent überschritten wird. Die Planungsbereiche, für die
der Landesausschuss zum Stand 09.05.2016 eine entspre-
chende Feststellung getroffen hat, sind grün hinterlegt.
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Gesonderte fachärztliche Versorgung

Stand 09.05.2016 Arztgruppe

Planungsbereich Neurochirurgen Nuklearmediziner Physikalische und 
Rehabilitative Mediziner Strahlentherapeuten

Nordrhein gesperrt gesperrt 2,5 gesperrt

Gesonderte fachärztliche Versorgung

Stand 09.05.2016 Arztgruppe

Planungsbereich Humangenetiker Laborärzte Pathologen Transfusionsmediziner

Nordrhein-Westfalen gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt

Legende:
Offene 
Planungsbereiche 

Versorgungsgrad über
140 % (§ 103 Abs. 1
Satz 3 SGB V)

Änderung der Satzung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein

Die Vertreterversammlung der KV Nordrhein hat in ihrer Sit-
zung am 08.04.2016 folgende Änderungen der Satzung der KV
Nordrhein beschlossen:

1. § 10 erhält ab 01.10.2016 folgende Fassung:

„§ 10
Beratender Fachausschuss für hausärztliche Versorgung

1. Bei der KV Nordrhein wird ein beratender Fachausschuss
für hausärztliche Versorgung errichtet. Der Ausschuss
besteht aus fünf Mitgliedern der KV Nordrhein, die an der
hausärztlichen Versorgung teilnehmen. Mindestens ein
Mitglied muss Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
und mindestens ein Mitglied muss Facharzt für Innere
Medizin, der an der hausärztlichen Versorgung teil-
nimmt, sein. Die Mitglieder dürfen nicht Mitglieder des
beratenden Fachausschusses für Psychotherapie sein.
Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter gewählt.

2. Die Wahl der einzelnen Mitglieder im beratenden Fach-
ausschuss erfolgt in unmittelbarer und geheimer Wahl
auf Vorschlag von Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen.
Für die Wahl gelten die Vorschriften über die Wahl des
Vorstandes der KV Nordrhein entsprechend. Der Vorsit-
zende der Vertreterversammlung kann einen Gesamt-
vorschlag (ohne Gegenvorschlag) zur Wahl stellen;
wird der Vorschlag abgelehnt, erfolgt Einzelwahl nach
Maßgabe des Satzes 1. Der Gesamtvorschlag kann nur

zur Abstimmung gestellt werden, wenn er die Unter-
stützung von 2/3 aller zugelassenen Hausärzte in der
Vertreterversammlung findet. Falls der Gesamtvor-
schlag keine 2/3 Unterstützung findet, kann er zur Wahl
gestellt werden, wenn mindestens drei der fünf Mit-
glieder von der Mehrheit aller zugelassenen Hausärzte
in der Vertreterversammlung unterstützt werden. 

3. Der beratende Fachausschuss bestimmt je einen Vor-
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden
aus den Reihen der Mitglieder. Für die Wahl gelten die
Vorschriften für die Wahl des Vorsitzenden des Vor-
standes und des stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstandes entsprechend. 

4. Die Amtsperiode des beratenden Fachausschusses ent-
spricht der Amtsperiode der Vertreterversammlung der
KV Nordrhein. Ein Ende der Mitgliedschaft in der KV
Nordrhein oder ein Wechsel im Status der Mitglied-
schaft bei der KV Nordrhein (Zulassung/Anstellung)
führt zur Beendigung der Mitgliedschaft im jeweiligen
Ausschuss; es findet eine Nachwahl statt. 

5. Vor Entscheidungen oder Beschlüssen des Vorstandes
oder der Vertreterversammlung über solche die Sicher-
stellung der hausärztlichen Versorgung betreffenden
wesentlichen Fragen, welche die Gesamtheit der an der
jeweiligen Versorgung teilnehmenden Ärzte unmittel-
bar betreffen, ist dem Ausschuss Gelegenheit zu einer
schriftlichen Stellungnahme zu geben. Dies ist insbe-
sondere der Fall bei der auf diese Gruppe bezogenen
Sonderregelungen für die Sicherstellung der bedarfs-
gerechten hausärztlichen Versorgung oder für die Ver-


